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§ 14 DLG Zustandigkeiten

DLG - Dienstleistungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.06.2018

1. (1)Die Behdrden sind in jenen Fallen, in denen sie sachlich und értlich zustandig sind, zur
Verwaltungszusammenarbeit mit den zustandigen Behdrden der anderen EWR-Staaten in den Angelegenheiten
der 88 18 bis 21 verpflichtet.

2. (2)im Fall ihrer Unzustandigkeit hat die Behdrde ein Ersuchen um Verwaltungszusammenarbeit an die zustandige
Behorde zu Ubermitteln. Zweifelt die Behdrde am Vorliegen einer innerstaatlichen Zustandigkeit, hat sie das
Ersuchen um Verwaltungszusammenarbeit an die Verbindungsstelle zu tGbermitteln.

In Kraft seit 22.11.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/dlg/paragraf/18
file:///

	§ 14 DLG Zuständigkeiten
	DLG - Dienstleistungsgesetz


